
Zeitschrift: Arbido

Herausgeber: Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare; Bibliothek
Information Schweiz

Band: 18 (2003)

Heft: 11

Artikel: Verfügbarkeit von Information : die Schweiz zwischen Föderalismus
und Zentralstaat? : die Entwicklung der Informationsgesellschaften in
den Nachbarländern Deutschland und Frankreich

Autor: Rittberger, Marc

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-769962

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-769962
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Verfügbarkeit von Information:
Die Schweiz zwischen
Föderalismus und Zentralstaat?
Die Entwicklung der Informationsgesellschaften in den
Nachbarländern Deutschland und Frankreich

Marc Rittberger
HEG Genève

I m Rahmen seiner Verantwortung für
die gesamtgesellschaftliche Entwicklung
versucht der Schweizer Bundesrat die Ent-

wicklung zur Informationsgesellschaft zu
unterstützen und zu steuern. Ausgangs-
punkt dieses Beitrages war der Auftrag der

Arbeitsgruppe «Sicherheit und Verfügbar-
keit von Information» der Koordinations-

gruppe Informationsgesellschaft des Bun-
desrates, eine Analyse der Aktivitäten in
den beiden Nachbarländern Frankreich
und Deutschland zum Thema Verfügbar-
keit von Information zusammenzustellen.

Verfügbarkeit von Information meint
dabei sowohl das eigentliche Angebot von
Information als auch die Möglichkeit des

Zugangs für die Nutzer.

Im Bericht des CEST', S.9, wird die au-
genblickliche Situation zur Verfügbarkeit
von Information diskutiert. Es werden dort
Aspekte der Sicherheit, der unverfälschten
und vollständigen Wiederfindung, der er-
neuten Nutzung genannt und grundsätzli-
che Probleme des Umgangs mit elektroni-
sehen Dokumenten besprochen. Zu der

Diskussion um die Informationsgesell-
schaff gehört natürlich auch die Fragestel-

lung, welchen Weg eine demokratische Ge-

Seilschaft in der Bereitstellung von Infor-
mation gehen möchte.

Zur Veranschaulichung, die sich durch
die zunehmende Informatisierung und die

sich damit weiterentwickelnde Informa-
tionsgesellschaft ergibt, seien zwei Beispie-
le angeführt, die die Problematik im Um-

gang mit neuen Regeln für die Verfügbar-
keit von Information aufzeigen:
1. In der augenblicklichen Diskussion im

Bereich des Materialgüterrechts in der

BRD steht man vor einer zwiespältigen
Situation^: Es wurde ein Gesetzesent-

wurf verabschiedet, der die person-
liehen Rechte des Einzelnen wahrt,
indem er die Erlaubnis zur person-
liehen Kopie gibt. Die Verhinderung der

Wahrnehmung dieses Rechts wird
durch Kopierschutzprogramme sank-

tioniert, da es dem Bürger nicht erlaubt
ist, diesen Kopierschutz, der ihn in der

Wahrnehmung seiner Rechte beein-

trächtigt, zu umgehen.
Die Diskussionen zur Lösung z.B. des

eben beschriebenen Konflikts stehen

erst am Anfang. Es ist noch unklar, wel-
che Wege zu gehen sind, um sowohl den

Interessen der Informationswirtschaft
auf Gewinne an der Veräusserung der

Informationsware zu entsprechen als

auch den Interessen der Gesellschaft auf
frei verwertbares, gesellschaftliches
Wissen zu begegnen. Zur Zeit sieht es

aber, zumindest was die Umsetzung des

Immaterialgüterrechts in der europäi-
sehen Union betrifft, nach einer Reali-

sierung der Ansprüche der Informa-
tionswirtschaft aus. Dass dabei ein

Konflikt entsteht, weil die Kommerzia-

lisierung von Wissen als nicht fair ange-
sehen wird und massive «Umgehungs-
Strategien» entstehen, hat das Beispiel
der Musiktauschbörse «Napster» zur
Genüge gezeigt^.

2. Die Einführung des Öffentlichkeits-

prinzips in der Bundesverwaltung stellt
einen wichtigen Baustein für die Infor-
mationsgesellschaft dar. Muss der mün-
dige Bürger zur Wahrnehmung seiner

Rechte und Pflichten doch für sein Han-
dein und seine Entscheidungen (bspw.
im Rahmen eines Referendums oder für
die Installation einer Photovoltaik-
anlage) in die Lage versetzt sein, auf die

dafür notwendigen Informationen ohne

Einschränkungen, natürlich zu einem

angemessenen und akzeptablen Preis,

im Rahmen der informationellen
Selbstbestimmung zugreifen zu kön-

nen. Es ist nicht nachzuvollziehen, wes-

halb Bürger auf Entscheidungsfindung,
Begründungen, Handlungen der öffent-

liehen Hand im Normalfall nicht ohne

Einschränkungen zugreifen dürfen soll-

ten. Natürlich sind dabei Regelungen
des Datenschutzes oder des Minderhei-
tenschutzes etc. zu respektieren.
Umso verwunderlicher bleibt die Zu-

rückhaltung der Kantone, bspw. des

Thurgaus. Befürchtet doch dessen

Staatsschreiber «immense Umstände»,
dass die «Arbeitsweise der Verwaltung
beeinflusst» wird oder dass «heikle

Entscheidungsfindung ohne Zuhörer-
schaft» durchgeführt werden müssteL

Auch eine zweite Begründung für eine

Ablehnung des Öffentlichkeitsprinzips
bleibt eher unverständlich: «Uns ist es

wichtiger, die Verwaltung arbeitet gene-
rell bürgernah und kundenorientiert,
als ein neues Gesetz auszuarbeiten»^.

Nach Ansicht des Autors geht die Bür-

gernähe ja nicht durch die Implemen-
tierung des Öffentlichkeitsprinzips ver-
loren, sondern stellt einen Rahmen für
eine (weitere) Verbesserung des Verhält-
nisses von Verwaltung und Bürgern dar.

Wir möchten im Folgenden einige Bei-

spiele für das Handeln des deutschen und

' CEST (2002). Auf dem Weg in die Informationsge-
Seilschaft. Die Aktivitäten des Bundes kritisch durch-
leuchtet. /jffp://mvw.cesf.c/2
^ Krempl, S. (2003). Urheberrechtsnovelle: Die Ver-

braucher bleiben auf der Strecke. Heise-Newsticker,

Datum: 17.01.2003, /2ttp://www./îeise.de/«ewstic/:er/

(tafl/jfc-i7.01.03-000/
Sietmann, R. (2003). Urheberrechtsnovelle: Streit um

Privatkopie und DRM. Heise-Newsticker, Datum:

30.1.2003, /ztfp://www./îeise.de/«ewstzc/:er/dflffl/jA:-
30.01.03-001/
^ Kuhlen diskutiert das Spannungsfeld zwischen un-
eingeschränkter Nutzung und vollständiger Kommer-

zialisierung anhand der Musikbörse Napster und der

Forderung der kommerziellen Nutzung des mensch-

liehen Erbgutes durch C. Venter. iCz/i/e«, R. (2001).

Napsterisierung und Venterisierung - Varianten einer

politischen Ökonomie des Wissens. PROKLA - Zeit-
schrift für kritische Sozialwissenschaften, 32,4,2002

(/7tfp;//www.in/-wzss.wn/-/constflnz.de/Peop/e/RK/pu-
fr/ifcatioHen./ifm/)
* Haitiner, M. (2003). öffentlich nur im Einzelfall.

Thurgauer Zeitung, 18.2.03, S.3

^ebd.
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des französischen Staates sowie ein kurzes

Fazit für die Schweiz geben.

Bundesrepublik Deutschland
Die Entwicklung und Informations-

politik in der Bundesrepublik Deutschland

im Informationswesen wird seit den

1970er Jahren durch eine Reihe von Pro-

grammen der Bundesregierung gesteuert.
Das erste Programm der Bundesregierung

zur Förderung der Information und Doku-
mentation (IuD-Programm) 1974-1977

war geprägt von der Aufbruchstimmung
der sozial-liberalen Koalition. Die im Pro-

gramm geäusserten Absichten konnten
nicht realisiert werden, da insbesondere die

geplante computertechnische Ausstattung
nicht finanzierbar war. Weitere Program-
me wurden durch den Regierungswechsel
1981 und die deutsche Wiedervereinigung
1989 beeinflusst. Schliesslich setzte sich ein

eher «neo-liberaler Ansatz»® im «Pro-

gramm der Bundesregierung 1996-2000 -
Information als Rohstoff für Innovation»
durch. Zielsetzung war, öffentliche Infor-
mationsarbeit zu privatisieren und der

kommerziellen Nutzung zuzuführen.
Während der Diskussion zur Privatisie-

rung der grössten, öffentlich geförder-
ten Fachinformationseinrichtungen, dem

Fachinformationszentrum Karlsruhe^ und
dem Fachinformationszentrum Chemie®,

wurde die Notwendigkeit einer Neubesin-

nung der Ziele einer Informationspolitik
des Staates ersichtlich. Diese Umstände
führten zu einer grundsätzlichen Diskus-
sion und einem Diskurs, der eine inhaltli-
che Neubewertung der Ausgangslage mit
sich brachte. Es wird nun nicht mehr nur
im Sinne des neoklassischen Modells
davon ausgegangen, «dass die meisten
wirtschaftlichen Aufgaben aufgrund der

Instruktionen des Marktes bewältigt wer-
den können. Dem Staat fällt dabei nur eine

regulierende und ergänzende Aufgabe zu;
wer sein Eingreifen fordert, hat die volle
Beweislast»®. Die neue Ausrichtung mani-
festierte sich in dem so genannten Eck-

wertepapier'". Es bringt in vierzehn Thesen

zum Ausdruck, dass es auch Flandlungen
des Staates bedarf, um «den Mitgliedern
und Institutionen der Gesellschaft zu er-

möglichen, informationell autonom zu

agieren»" und «damit Rationalität und Ef-

fizienz von politischen und administrati-
ven Handlungen durch die Nutzung von
Information gesteigert werden kann»."
Teilweise kam diese Haltung auch im Pro-

gramm der Bundesregierung" zum Aus-

druck, insbesondere in der Absicht,

Dienstleistungen des Staates über das

Internet anzubieten.

Im Schnittfeld des Aktionsprogramms
der Bundesregierung und der Fachinforma-
tion entstand ein Strategiepapier des

Bundesministeriums für Bildung und For-

schung", in dem es als Aufgabe des Staates

angesehen wird «den Zugang zu publizier-
ter Information und die Versorgung von
Bildung und Wissenschaft mit wissen-

schaftlicher Information zu sichern, das bis-
her erarbeitete Wissen unter dem Gesichts-

punkt der kulturellen Vielfalt zu bewahren,
die digitale Spaltung der Gesellschaft zu ver-
meiden und die Kompetenz aller Bürger
und Bürgerinnen zum effizienten und kriti-
sehen Umgang mit Informationen zu stär-
ken». Wesentlich ist dabei auch, dass wis-
senschaftliche Information nicht nur in der

Wissenschaft gebraucht wird. Der Über-

gang von der Industrie- zur Informations-
gesellschaft hat «z.B. in den Medien und

Verwaltungen, aber im Prinzip auch in allen
Berufssituationen und bei allen Bürgerin-
nen und Bürgern den Bedarf nach qualitati-
ven, wissenschaftlich abgesicherten Infor-
mationen für private und professionelle
Zwecke geweckt. Die umfassende Öffnung
und stärkere Nutzung der Wissenschaft-

liehen Information in allen Lebensberei-

chen erfordert neue Informationsdienste
und Geschäftsmodelle sowie das Angebot
einer Weiterqualifizierung im Umgang mit
Informationsangeboten und Suchoptionen
im Internet»."

Der Paradigmenwechsel hat auch dazu

geführt, dass in anderen Bereichen in der

Informationsgesellschaft, z.B. beim Imma-
terialgüterrecht, mit dem Informations-
freiheitsgesetz, beim Verbraucherschutz,

nun im Sinne von mehr Transparenz und
besseren Rechtsbedingungen für die Bür-

ger gehandelt wird.
Eines der wichtigsten Probleme, welches

auch während der gerade beschriebenen

Diskussion im Umfeld der Fachinforma-
tion auftrat, betrifft das Angebot und die

Förderung von Information und Informa-
tionsdienstleistungen, die der Staat er-

bringt. Nach wie vor wird in der BRD davon

ausgegangen, dass der Staat sich aus Leis-

tungsbereichen, die die Privatwirtschaft er-

bringen kann, zurückzieht oder zumindest

zu marktüblichen Preisen agiert".
Ein Beispiel für Konflikte, die in diesem

Zusammenhang auftreten können, zeigte
sich Mitte Februar 2003: Der private An-
bieter von Wetterdienstleistungen, Jörg Ka-

chelnrann, beklagt, dass der Deutsche Wet-
terdienst (DWD) um bis zu 60% unter den

handelsüblichen Preisen beim Angebot
von Wetterdienstleistungen liege. Die For-

derung privater Wetterdienstleister lautet
dann auch, dass sich der DWD auf seine

Rolle als Lieferant von Rohdaten beschrän-
ken soll und die verkäuflichen Dienstieis-

tungen den privaten Anbietern auf dem

Markt überlassen soll". Der DWD hat in-
zwischen angekündigt, dass er sich am
Ende des Jahres 2003 aus dem Medienge-
schäft zurückziehen will und sich auf
Basisdienstleistungen wie Unwetterwar-

nung und die Versorgung der Flughäfen
beschränken möchte'®.

Frankreich
Die Situation in Frankreich kann aus

zwei Perspektiven betrachtet werden. Zum
einen ist die Entwicklung ähnlich wie in
Deutschland initiiert durch «Europa und
die globale Informationsgesellschaft»-
Empfehlungen für den Europäischen Rat

(den so genannten Bangemann-Report,
1994) und die AI-Gore-Initiative zur «Na-

tional Information Infrastructure» (1993).
Zum anderen kann Frankreich auf die er-

folgreiche Einführung elektronischer Kom-
munikationsmittel zurückschauen. Eine

kluge politische Handhabung hat das fran-

* Kuhlen kritisiert diesen Ansatz als neo-liberal (R.

Kuhlen: Universal Access - Wem gehört das Wissen? -
/iffp.V/wmv.wissettsgese//scFa/horg/t/2emen/pM7?/icdo

main/flcccss.pd/}, der dazu führt, dass tendenziell alle

Arten der Informationsarbeit privatisiert und der

kommerziellen Nutzung zugeführt werden sollen.
' /iffp://mvvv./zz-knr/srtdie.de
® /i£fp://www./ïz-c/iemie.de
® J. K. Galbraith. Wirtschaft für Staat und Gesellschaft.

München: Droemer Knaurl974, (S.36)

'®Tauss, J. (1999). Fachinformation und Fachkommu-
nikation in der Informations- und Wissensgesell-
schaft. Eckwerte für eine neue Fachinformationspoli-
tik in der Bundesrepublik, nfd Information - Wissen-
schaft und Praxis, 50 Nr. 8, 489-492 (auch unter
/ïtfp://www. wef/zics. «ef/nef/n'cs/de/f^emen//flc/ii«/o/ec/c
werfe_fawss./ïtm/J
" ebd.
^ ebd.
^ o.V. (2000). Innovation und Arbeitsplätze in der In-
formationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Aktions-

Programm der Bundesregierung. /tp.V//tp.5mb/de/
in«o27d.pd/: Bundesministerium für Bildung und For-

schung; Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-

nologie
BMBF (2002): Strategisches Positionspapier: Infor-

mation vernetzen - Wissen aktivieren. Jiffp.7/wvvw.d/-

/ornm.de/Foren/StrategieAiottzepf/sfrafegisc/iesposi-

fiowspapzer.pd/
^ ebd.

Marktübliche Preise sind leider nur schwer identifi-
zierbar, da aufgrund der Kostenrechung, den verschie-

denen Finanzierungsquellen, Quersubventionierun-

gen gerade im Informationsbereich die Preisberech-

nung wenig transparent ist. Hinzu kommt die fast un-
mögliche Überprüfung in Form von Kosten-Nutzen-

Rechnungen, da der Nutzen von Information meist

nur sehr schwer in monetären Einheiten quantifizier-
bar ist.

Gangloff, T. P. (22.2.2003). Unwetter an der Vorher-

sage-Front. Südkurier, S. 30

Gangloff, T. P. (19.2.2003). Das Wetter-Kartell. Die

Welt, /ittp;//mvw. vve/f.de/dnta/2003/02/i 9/43232. /lfm/
DWD plant Rückzug aus Mediengeschäft. (15.2.03)

/iffp://vvH'vv. togesc/iflu.de/fl/:ff<e///me/dimgert/0, i i 85,

O7Di5344K00.fam/

Anb/'do 1 1-2003 I"?
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zösische Videotextsystem Minitel, im Ge-

gensatz bspw. zum deutschen BTX, zu ei-

ner Erfolgsstory werden lassen. Das für die

Nutzung von Minitel notwendige Home-
terminal wurde den Haushalten ab 1983

umsonst zur Verfügung gestellt, so dass nur
noch laufende Kosten für dessen Benut-

zung entstanden. Es standen somit keine
restriktiven finanziellen Einstiegsbarrieren
dem Entschluss zur Einrichtung eines An-
Schlusses entgegen. Allerdings wird das er-
folgreiche Minitel auch als Grund genannt,
die lange Zeit geringe Nutzung des Inter-
nets in Frankreich zu erklären".

Diese Situation hat sich grundlegend
geändert. Inzwischen gehört Frankreich zu
den Motoren der Informationsgesellschaft
in Europa. Im Umfeld des e-Government
ist Frankreich innerhalb der EU sowohl be-

zogen auf die Menge und Qualität des öf-
fentlichen Angebots als auch in Bezug auf
die Akzeptanz (d.h. wie gross die relative
Zahl der aktiven Internetnutzer ist, die auf
Angebote des Staates zugreifen) mit in der

Führungsgruppe". Auch wurde die staatli-
che Zusammenarbeit mit Firmen seit der

Vorstellung des «Programme d'action gou-
vernemental pour la Société de l'Informa-
tion» (PAGSI)" intensiviert. Die Regie-

rung hat die Absicht, bis 2005 alle Staat-

liehen Verwaltungshandlungen auf
elektronische Formate zu transferieren.
Dass dabei gute Fortschritte, gerade beim

Angebot der öffentlichen Verwaltung
(«Public Services») in Frankreich gemacht
wurden, zeigt eine Untersuchung der Kom-
mission der europäischen Union, die den

augenblicklichen Stand der Umsetzung im
August 2001 und April 2002 untersuchte.
Neben den Mitgliedsländern der EU wur-
den noch Norwegen, Island und die
Schweiz (nur April 2002) untersucht. Es

wurde festgestellt, dass Frankreich sich im
vorderen Mittelfeld in Bezug auf die Ange-
bote befindet (61%, Wachstum +13%)
nach Irland, den skandinavischen Ländern
und Grossbritannien. Die deutschsprachi-

gen Länder befinden sich auf den hinteren
Plätzen mit 49% Durchdringung in Öster-

reich (+9%), 46% Durchdringung in
Deutschland (+6%) und 35% Durchdrin-

gung in der Schweiz".
Der Aufbau der Informationsgesell-

schaff wird mit der «Loi sur la Société de

l'Information» (LSI) weitergeführt, welche
klare Rahmenbedingungen für deren Aus-

gestaltung gibt. Diese lehnen sich eng an
die Forderungen der Informationsfrei-
heits- oder des Informationsöffnungsge-
setze in Deutschland bzw. in der Schweiz

an".
In Bezug auf die Aufgaben einzelner

staatlicher Institutionen, wie bspw. Météo-

France", IGN", INSEE", ist es das Ziel,
aufbauend auf Gesetzgebungstätigkeit im
Ausgang der 1970er Jahre, soweit als mög-
lieh die Information öffentlich zu machen.
Dies geschieht im Sinne des Informations-
Öffnungsgesetzes, wie es zur Zeit in der
Schweiz umgesetzt wird, oder des «Free-

dorn of Information Act» in den USA. Ein-
schränkung wegen datenschutzrechtlicher

Beschränkungen oder wegen Belangen der
nationalen Sicherheit werden berücksich-

tigt". Die Rahmenbedingungen wurden
Ende 1999 geändert und aktualisiert, insbe-
sondere wurde beim Zugang zu Dokumen-
ten der öffentlichen Verwaltung die Not-
wendigkeit der Transformation auf elektro-
nische Datenträger betont. Weiterhin sollen
die Kosten des Zugangs auf die echten Kos-

ten, die zur Reproduktion der Dokumente

notwendig sind, beschränkt sein.

Ähnlich wie in Deutschland werden
auch in Frankreich die Rolle staatlicher In-
stitutionen und deren Tarife intensiv dis-

kutiert. Das Unwetter mit dem darauf fol-
genden Verkehrschaos am 4./5. Januar
2003 gab den Anlass auch in Frankreich,
den mit über 200 Millionen Euro im Jahr

unterstützten meteorologischen Dienst
und insbesondere seine Rolle gegenüber
der Öffentlichkeit zu hinterfragen". Dabei

^ Roller, N. (5.12.2001). Der Minitel-Effekt. Heise On-
line,
/z tfp://www./zezse.de/fp/c/ew fsc/z/z« /za/t/te/i 1275/i. /z fm /

^ Die europäische Union untersucht die Entwicklung
zur Informationsgesellschaft der Mitgliedstaaten, der
10 Beitrittskandidaten, der USA und der Schweiz im
Rahmen ihres «Information Society Programme».
Ausführliche Information zur Methodik und Ergeh-
nisse finden sich bei Statistical Indicators Benchmar-

king the Information Society (SIBIS: /zttp://wmv.sz/zzs-

ezz.org/ szfczs/).

^ Lehmann v.Weyhe, B. (2003). Interaktiv ins 21. Jahr-
hundert. Datum: 10.1.2003, /itfp://wmv.po/zfzfc-
dzgzfa/.de/zzetzpo/ztz/r/egovernmerzt/mtera/cfzv.s/zfm/. Es

wird beschrieben, dass einige zentrale Institutionen
direkt oder indirekt vom Programm PAGSI profitiert
haben:
• Die Seite des Premierministers -

/zttp:// wvvw.premzer-mzVzistre.gotzv./r
• Das Aussenministerium -

/zffp:// www.dzp/omflfze.gotzv./r
• Das Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und In-

dustrie - /ztrp://www./z«a«ees.gotzv./r /
/ztfp://www. économie,goizv./r /
/z tfp://www. industrie, gozzv./r

• Das Portal /zffpV/www.servzce-pz</?/zc./r soll dem hau-

fig gehörten Vorwurf des Zentralismus in Frankreich

entgegenstehen.
• Das Parlament mit seinen beiden Kammern -

/iffp.y/www.tfssemfr/ee-nahonfl/e./r / www.sezzaf./r
• Der Präsident - /zffp:// www.e/ysee./r

Cap Gemini Ernst & Young (2002). Web-based Sur-

vey on Electronic Public Services - Summary Report.
/zffp://cizropo.czz.inf/in/ormofion_sociefy/ccizropc//7cn/z

mflr/cing//isf/sotzrce_ziaffl_pd//2nzf_mensizremenf_/zno/

_reporf.pd/
" Die Rahmenbedingungen für die Verfügbarma-
chung der Daten werden während eines Kolloquiums
dargelegt:

«Le projet de loi (Bezug auf LSI, der Autor) contient
en outre les dispositions suivantes:

wurde eine Reihe nach Ansicht der unter-
suchenden Kommission bisher nicht voll-
ständig wahrgenommener Punkte für
Météo France als verbesserungswürdig an-
gesehen. Darunter befand sich der Hin-
weis, dass es zur Aufgabe der Météo France

gehört, für die Verbreitung der eigenen In-
formation zu sorgen und die Medienarbeit
zu verbessern". Beim IGN wird ebenso auf
die Preispolitik Bezug genommen, in dem
die Vor- und Nachteile zwischen Unent-
geltlichkeit und einer akzeptablen Gebühr
diskutiert werden. Dem Bürger wird der

Zugang zu akzeptablen Preisen erlaubt. Die

Preispolitik darf aber kein Hindernis für
das Entstehen privater Angebote sein, d.h.
die Angebote dürfen nicht umsonst sein,

und schliesslich sollen die erhobenen Ge-

bühren einen wesentlichen Beitrag zur Fi-

nanzierung des Angebots leisten'®.

Auch im Umfeld statistischer Daten

gibt es in Deutschland und Frankreich eine

reiche Diskussion rund um die Verfügbar-
keit und die Preisgestaltung. In Deutsch-
land wird die Problematik der Verfügbar-
keit von statistischen Daten für die Öffent-
lichkeit, insbesondere die Forschung,
durch die Intransparenz des Marktes, der

in hohem Mass an Unübersichtlichkeit lei-

det, erschwert"'". In Frankreich entspann-

• la gratuité d'accès en ligne des données essentielles,
• le libre accès aux données publiques numérisées,

(avec les mêmes exceptions que le support papier)
• la liberté d'utilisation de ces données, contre le ver-

sement d'une redevance forfaitaire,
• l'utilisation commerciale autorisée par une conven-

tion avec un mode de rémunération particulier, ...»
In: Synthèse du Colloque Diffusion des données publi-
ques, Organisé par le GFII. Le 25 mars 2002, à l'As-
semblée Nationale. (2002) Patrick Bloche, Député de

Paris, Rapporteur de la Loi sur la Société de l'Informa-
tion. /zftp://www.g/zz.fl5so./r/020325_cr./zfm#pflfrzc/:
%20/?/oc:/ze

^ /zftp://www.mefeo./r
" /zftp://www.zgn./r (Institut Géographique National)
^ /zffp://www.z«see./r (Institut National de la Statisti-

que et des Etudes Economiques)
" Mandelkern, D. (1999). Diffusion des données pu-
bliques et révolution numérique. Paris: La documenta-
tion française, S69. ff.
^ /zffpV/www.settaf./r//eg/ppr02-I55./zfra/
^ /zffpV/www.se«af./r//eg/ppr02-i55./zfra/: «Ses travaux
devront notamment proposer des solutions aux éven-

tuels problèmes, insuffisances ou lacunes relevés

dans:

• la diffusion et le traitement des informations par les

destinataires;
• et ses relations avec les médias.»

Institute Géographique National: /zffp://www.zg«./r/
aj^c/ze_rzzfrrzgize. zzsp?rfrr_zd= / e^/«g_zd=FR

^'Dabei leidet die Übersichtlichkeit nicht etwa an

Nichtkenntnis der vorhandenen Daten, sondern an der
für statistische Daten typischen Möglichkeit, unter-
schiedliche Quellen miteinander zu kombinieren.
^ Kuhlen, R., Rittberger, M. und Michels, D. (2001).
Kommerzielle Datenbasen für die wissenschaftliche

Forschung. In: Wege zu einer besseren informationel-
len Infrastruktur. Kommission zur Verbesserung der

informationellen Infrastruktur zwischen Wissenschaft

und Statistik (ed.); Baden-Baden: Nomos
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te sich die Diskussion am Fall des Unter-
nehmens CEGEDIM, welches sich als di-
rekter Konkurrent gegen die Preispolitik
des 1NSEE mit seiner Datenbank SIRENE
wandte. Dabei beruhen die Angebote von
CEGEDIM auf den Daten des INSEE, wie
sie in der Datenbank SIRENE angeboten
werden, allerdings mit Mehrwerten ausge-
stattet, die sie attraktiver machen.

Der Staat darf in Frankreich, vertreten
durch seine Einrichtungen, auch in das

Marktgeschehen eingreifen, sofern es um
allgemeine, öffentliche Dienstleistungen
(service publique) geht, mit denen Daten

von allgemeinem Interesse angeboten wer-
den. Dabei wird nicht davon ausgegangen,
dass diese Daten umsonst sind, sondern zu
«fairen» Preisen angeboten werden, d.h.:

«L'administration est en droit de réclamer

une rémunération de droits spécifiques,
notamment pour les droits de propriété in-
tellectuelle (Conseil de la Concurrence,
Conseil d'Etat). Le prix ne doit ni abusif, ni
prédateur, ni résulter d'une discrimination
illicite (principe du droit administratif,
droit de la concurrence).»"

Als Grund für die Etablierung des Fort-
schritts in Frankreich werden zwei Aspekte

genannt. Zum einen wurde die Bedeutung
durch die Regierung Jospin anerkannt und
e-Government zur Chefsache erklärt. Zum
anderen wurde eine grosse Summe Geld

investiert, um die Umwandlung voranzu-
treiben'"', bspw. wurden für die Moderni-
sierung der Dienstleistungen durch das

Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und
Industrie 2 Milliarden Francs eingesetzt. In
Frankreich wird von der Regierung auch

aktiv im Regionalbereich oder auf kommu-
naler Ebene gearbeitet und der Weg zur In-
formationsgesellschaft vorangetrieben".
Gerade im politischen Bereich auf kom-
munaler Ebene weist der Bürgermeister
der Vorzeigegemeinde Issy-les-Mouli-
neaux darauf hin, dass der Einsatz elektro-
nischer Kommunikationsmittel die Vor-

aussetzung zu einem Wandel von der re-

präsentativen zur partizipativen Demokra-
tie bietet und damit die Chance für mehr

Beteiligung der Bürger an der politischen
Entscheidungsfindung".

Fazit
Die eher zentralisierten Aktivitäten in

Frankreich werden durch intensive und

umfangreiche Massnahmen der Regierung
vorangetrieben. In Frankreich besteht in
allen öffentlichen Bereichen ein hohes Po-

tenzial für die digitale Verwaltung, e-Go-

vernment oder e-Demokratie. Ganz ein-

deutig hat das französische Top-down-
Modell zunächst die Nutzung des Internets

verhindert. Nach dem PAGSI hat die Nut-

zung und Ausweitung des Angebotes stark

zugenommen.
Gerade der nichtzentralistische Ansatz

wurde der deutschen Bundesregierung in
der letzten Zeit vorgeworfen. Nicht ausrei-
chende Förderung und insbesondere zu

wenig Koordination in der föderalen
Struktur haben dazu geführt, dass nicht im
gleichen Masse wie in Frankreich die Um-
Wandlung von der Industriegesellschaft
zur Informationsgesellschaft begleitet wer-
den konnte.

Die Schweiz als föderaler Staat kann
daraus mehrere Einsichten übernehmen.

Aufgrund der föderalistischen Struktur in
der Schweiz kommt dem Bund besondere

Verantwortung zu, die Umwandlung in die

Informationsgesellschaft zu koordinieren
und voranzutreiben. Die grosse Erwartung
an die Wirtschaft" erscheint eher zweifei-
haft oder zumindest nicht berechtigt. Sind
doch unter den verschiedenen Sichtweisen
auf die Informationsgesellschaft in der
Wirtschaft die ökonomische und die tech-
nische Sicht vorherrschend. Die soziale

oder gesellschaftliche Sicht auf die Infor-
mationsgesellschaft kann nicht der Wirt-
schaft überlassen werden, sondern ist von
allen gesellschaftlichen Bereichen vor-
dringlich zu bearbeiten, insbesondere aber

von der Politik.
Der Zugriff auf die Dokumente des

Staates ist im Zuge des Informations-
Öffnungsgesetzes umzusetzen. Insbesonde-

re sind die Barrieren bei den Mitarbeitern
und Verantwortlichen zu reduzieren, die

Öffnung als positiv zu sehen und als eine

Chance der Demokratie wahrzunehmen.
Die Kritik von Max Weber am Verhältnis
zwischen Verwaltung und parlamentari-
scher Kontrolle in den 1920er Jahren in
Preussen lässt sich auf die Informationsge-
Seilschaft übertragen, in der das Verhältnis
zwischen Bürgern und Verwaltung trans-

parenter, offener und damit vertauensvol-
1er werden sollte. Das Informationsange-
bot öffentlicher Einrichtungen muss sich

an anderen Massstäben ausrichten als das

der privaten Wirtschaft. Es muss festgelegt
werden, wo der Staat im Rahmen der

Marktwirtschaft als Mitbewerber auftritt
und wo nicht. Generell ist dabei die Ten-
denz in Deutschland zu befürworten, dass

sich der Staat auf seine hoheitlichen Aufga-
ben zu konzentrieren und beschränken
hat. Allerdings muss der Staat in der Infor-
mationsgesellschaft durch geeignete Mass-

nahmen gewährleisten, dass der Bürger im
Rahmen seiner Verantwortung für das

Ganze durch gewollte Entscheidungen
selbst bestimmen kann und sich in priva-

ten, politischen, administrativen und öko-
nomischen Handlungen informationell
absichern oder legitimieren kann.

Werden, neben den wichtigen Aspekten
der Technik und der Ökonomie, auch die

sozialen und gesellschaftlichen Aspekte der

Informationsgesellschaft berücksichtigt, so

ist deutlich, dass die Informationsdienst-
leister des Bundes erheblich zur Informa-
tionsversorgung und Transparenz bei den

Bürgern beitragen können. Sie bieten ihre
Daten an und garantieren deren Echtheit.
Das Beispiel im meteorologischen Bereich

zeigt aber auch, dass es gute Gründe gibt,
dass der Staat sich auf Dienstleistungen be-

schränkt, die er im Rahmen seiner Aufga-
ben (Grundversorgung, Sicherung des kul-
turellen Erbes, nationale Sicherheit etc.)

erbringen muss.

E-Mail: marc@ntt-fcerger.cli

" Zzf£pV/mvw.g/zz.flssa/r/020325_cr./zfm. Dabei ist den

Autoren durchaus bewusst, dass diese Angaben zur
Preisgestaltung immer noch sehr allgemein gehalten
sind. In einem freien Markt als öffentlicher Anbieter zu
arbeiten und die Preisgestaltung für Dienstleistungen
der öffentlichen Einrichtungen zu bestimmen sind

Aufgaben, die eine hohe Sensibilität verlangen. Kon-
kret bietet INSEE die in /ittp.7/wvw.z«see./r//r/fzv_
5crv/cc/rcdi^H5/on/pd//flrrered/5.pd/ genannten Preise

für die statistische Datenbank SIRENE an.
** Wahl, K. (2003). Frankreich holt auf. Datum:
17.1.2003, ^ttp://wvvvv.po/zf/fc-digitfl/.de/ttetzpo/ifi/:/
eg0ver«raettt//rance.5/zfz?z/
^ Z.B. indem eine einheitliche Plattform für die Kom-

munen geschaffen wurde (/zffp://wmv.vi//es-z>zfer«ef
.«efj. Zur Teilnahme müssen die Städte und Gemein-
den einige Kriterien, wie verfügbare Verwaltungsvor-
gänge, regelmässige Informationen über aktuelle Er-

eignisse etc., gewährleisten.
^ Wahl, K. (2003). Die eCity: Issy-les-Moulineaux.
Datum: 17.1.2003, h ttp://www.po/ifz/c-digz ta/,de/

«eöpo/ift/c/egovernme« f/zssy. s/z fm
^ Bolliger, H. (4.3.2003). Mit Mäusen dem Amts-
Schimmel Beine machen, swissinfo.switzerland's news
and information platform, Datum: 4.3.2003,
/z ffp://mvw.swzssm/o. org/sc/e/swssm/o. /z fm/?szteSecf=

4ieFsid=J66367i
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